Musteranlage X.3 – Präventions- & Interventionsgrundausstattung an Landeplätzen/Außenstationen für LFZ
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Hinweis zur Interpretation der Musteranlage: Diese Auflistung bildet den Erfahrungsstand in der Arbeit der Luftkoordination zum Zeitpunkt der Erstellung der Musteranlage ab. Durch neue Erkenntnisse, Rechtsquellen, Praxisverfahren sowie Kooperationen in der Zusammenarbeit können Gegenstände zur Ausübung der Fähigkeit in der Luftkoordination entfallen oder ergänzt werden. Vor der Übernahme des Anlageninhalts in die Dienstanweisung einer Gebietskörperschaft ist eine detaillierte Bedarfsprüfung durchzuführen.
Als Landeplätze für Drehflügler werden in dieser Anlage Außenstationen im Sinne der DGUV-Information 214-911 verstanden.
Die Beteiligung am Gefahrenmanagement zur Einrichtung, zum Betrieb und zur Sicherung von Landeplätzen/Außenstationen für LFZ durch Feuerwehreinheiten kann insbesondere umfassen: 
· Sicherstellung des Brandschutzes: mind. 500 l Löschwasser & Löschschaumerzeugung Q ≈ 400 l/min
· Sicherstellung der Technischen Hilfeleistung
· Mitwirkung bei der 
· Vorbereitung der Außenstation Beseitigung/Sicherung loser Gegenstände, Einschränkung der Zugänglichkeiten etc.)
· Gliederung und Kennzeichnung der Außenstation
· Überwachung von Zu-/Abfahrtsbereichen
· Im Zuständigkeitsbereich der unteren Katastrophenschutzbehörde XY werden diese Aufgaben wahrgenommen durch:
· Feuerwehr der Stadt XY
· Feuerwehr der Stadt YZ
· Feuerwehr der Gemeinde ABC
· Feuerwehr des Amtes DEF
· Die untere Katastrophenschutzbehörde stellt die Aus- und Fortbildung über Grundkenntnisse zur Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung bei Unfällen an Hubschraubern sicher.


Zur unmittelbaren Intervention bei medinischen Notfällen sowie Unfällen auf Gewässern an einer Außenstation im Zusammenhang mit dem einsatzbezogenen LFZ-Betrieb werden die Fachdienste Sanitätsdienst sowie Bergung, Teilbereich Wassergefahren bereits präventiv in den Einsatz gebracht (Standby im Einsatzraum).


Insbesondere folgende Beladungsbestandteile sind für die Auswahl von Feuerwehreinheiten (Einsatzmittel & Mindestgesamtbesatzung 1/5//6) zur Übertragung der o.g. Aufgaben mindestens erforderlich: 
	Gegenstand/Material 
	Anzahl

	mind. 500 l Löschwasservorratsbehälter
	1

	Schaummittelmenge für 10-minütigen Einsatz eines Schaumrohrs 4 
	1

	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver
	1

	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlendioxid
	1

	Hydraulischer Rettungssatz mit erforderlichem Zubehör
	1

	Satz Hebekissensystem
	(1)

	Kettensäge mit Zubehör
	1

	Gurtschneider 
	2

	Feuerwehraxt
	1

	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug,
	1

	Säbelsäge
	1

	Umluftunabhängiges Atemschutzgerät mit Zubehör
	4

	partikelfiltierende Halbmaske (FFP3)
	entsprechend Besatzung: 
3-fach

	Korbschutzbrille
	entsprechend Besatzung

	Warnwesten
	entsprechend Besatzung

	Einweg-Gehörstöpsel-Paar
	entsprechend der Besatzung: 
3-fach 
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